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§5
(1) Der Aufbau der Organe der Staatsmacht in der Deut

schen Demokratischen Republik beruht auf dem Prinzip 
des demokratischen Zentralismus.

(2) Die Gesetze und Verordnungen sowie die Beschlüsse 
der Volkskammer, des Ministerrats und der höheren Volks
vertretungen sind für die unteren Volksvertretungen und 
ihre Organe verbindlich.

(3) Beschlüsse unterer Volksvertretungen, die gegen Ge
setze oder Verordnungen oder gegen Beschlüsse der Volks
kammer, des Ministerrats oder höherer örtlicher Volksver
tretungen verstoßen, sind von den höheren Volksvertre
tungen aufzuheben, soweit sie nicht von den unteren 
Volksvertretungen selbst aufgehoben werden.

(4) Beschlüsse der höheren örtlichen Räte sind für die 
unteren Räte verbindlich.

(5) Beschlüsse der unteren Räte, die gegen Gesetze, Ver
ordnungen und andere für sie verbindliche Bestimmungen 
verstoßen, sind von den höheren Räten aufzuheben, so
weit sie nicht von den unteren Räten selbst aufgehoben 
werden.

(6) Die höheren Räte haben das Recht, die Durchfüh
rung von Beschlüssen unterer Volksvertretungen, die gegen 
Gesetze oder Verordnungen oder gegen Beschlüsse der 
Volkskammer, des Ministerrates oder höherer örtlicher 
Volksvertretungen verstoßen, bis zur Entscheidung der 
Volksvertretungen nach Abs. 3 auszusetzen. Diese Entschei
dung ist in der nächsten Tagung der Volksvertretung her
beizuführen.

(7) Die örtlichen Volksvertretungen haben das Recht, 
gegen Beschlüsse höherer örtlicher Räte Einspruch einzu-


